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10.1.1962 

Regierungsvorlage 

CONVENTION BETWEEN THE REPU
BLIC OF AUSTRIA AND JAPAN FOR 
THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXA
TION WITH RESPECT TO TAXES ON 

INCOME 

The Republic üf Austria and Japan, desiring 
to conclude a' Convention to avoid double 
taxation with respect to taxes on income, have 
agreed as foUows: 

Article I 

1. The taxes which are the subjec-t of the 
present Convention are: 

(a) in Japan: 
(i) the income tax, 

(ii) the corporation tax 
(hereinafter referred to as "J apanese 
tax"); 

(b) in Austria: 
(i) the income tax (Einkommensteuer), 
(ii) the corporation tax (Körperschaft

steuer), 
(iü) the contributiO'n from income for the 

promotion of residential buil.ding and 
for the equalization of family burdens 
(Beitrag vO'm Einkommen zur Förde
rung des Wohnbaues }lnd für Zwecke 
des Familienlastenausgleiches) 
(hereinafter referred to as "Austrian 
tax"). 

2. The present Convention shall alsO'· apply 
to .any other taxes on income or profits which 
hav·e a substantially similar cha'racter to those 
referred to in the preceding paragraph and 
which may be imposed in either. Contracting 
State after the date of signature of the present 
Convention .. 
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(übersetzung) 

ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPU
BLIK öSTERREICH UND JAPAN ZUR 
VERMEIDUNG DER DOPPELBESTEUE-

RUNG AUF DEM GEBIETE DER 
STEUERN VOM EINKOMMEN 

Die Republik österreich und Japan sind, von 
dem Wunsme geleitet, ein Abkommen zur Ver
meidung der Doppelbesteuerung auf dem Ge
biete der Steuern vom Einkommen abzuschlie
ßen, übereingekommen wie folgt: 

Artikel I 

(1) Gegenstand dieses Abkommens sind die 
folgenden Steuern: 

a) in Japan: 
(i) die Einkommensteuer, 

(ii) die Körperschaftsteuer 
(im folgenden ;,japanische Steuer" ge
nannt); 

b) in österreim: 
(i) die Einkommensteuer, 

(ii) die Körperschaftsteuer, 

(iii) der Beitrag vom Einkommen zur 
.Förderung des Wohnbaues und für 
Zwecke des Familienlastenausgleimes 
(im folgenden "österreichisme Steuer" 
genannt). 

(2) Dieses Abkommen ist aum auf jede andere 
EinkO'mmen- oder Gewinnsteuer anzuwenden, 
die den im vO'rhergehenden Absatz genannten 
Steuern dem Wesen nam ähnlich ist und nam 
Unterzeimnung dieses Abkommens von emem 
der Vertragstaaten eingeführt wird. 
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Article II 

As 'Used in the present Convention: 
(a) The term "Japan", when used in a geo

graphieal senese, means a11 the territories 
in whieh the laws relating tQ Japanese tax 
are enforeed. 

(b) The term "Austria" mea'fiS the Repuhlie of 
Austria. 

(e) The terms "one of the Contraeting States" 
and "the other Contracting State" mean 
Japan or Austria, as the cont,ext requires. 

(d) The term "tax" means Japal1!ese tax or 
Austrian tax, as the context requires. 

(e) The term "competent authorities" mea.ns, 
in the ease of Japan, the Minister of Fi
nanee or his autho'rized representatives; 
a,l1!d, in the case of Austria, tthe Federal 
Ministry of Finanoe. 

Article m 
As used in the present Convel1!tion: 
(a) The term "Japanese eorporation" means 

any corporation or other ass,oeiation having 
juridical personality or any assoeiation 
without juridical personality which has its 
head or prineipal office in Japan and which 
does not have its hea,dquarters (Sitz) in 
Austria, or ,the business of which is not 
wholly managed and control1ed in Aust:ria; 
and, the term "Austriari eorporation" 
means any body corporate or any entity 
treated as a body, oorporate for tax pur
poses which has its headquarters (Sitz) 
in Austria,' or the business of which is 
wholly managed ,and controlled in Austria 
and which does not have its head or prin-

(b) 

(c) 

eipal office in Japan. 

The term "resident of Japan" means any 
individual who is resident in Japan for the 
purposes of Japanese tax and not resident 
(Wohnsitz or gewöhnlicher Aufenthalt) 
in Austria for the purposes of Austrian 
tax, aoo any Japanese corporation;and, 
the term "resident of Austria" 'means any 
individual w'ho is resident (Wohnsitz or 
gewöhnlicher Aufenthalt) in Austria for the 
purposes of Austrian tax aud not resident 
in Japan for the purposes of Japanese tax, 
and any Austrian corporation. 

The terms "corporation of one of the Con
tracting States"and "eorporation of the 
other Contracting State" mean a Japanese 
corporation or an Austrian corporation, as 
the context 'requires. I 

Artikel II 

Im Sinne dieses Abkommens: 
a) bedeutet der Begriff "Japan", wenn er im 

geographischen Sinn gebraucht wird, alle 
Gebiete, in denen die japanischen Steuer
gesetze gelten; 

b) bedeutet der Begriff "österreich" die Re
publik österreich; 

c) bedeuten die Begriffe "einer der Vertrag
staaten" und "der andere V ertr;igstaa t" 
Japan oder österreich, wie es der Zusam
menhang erfordert; 

d) bedeutet der Begriff "Steuer" die japanische 
Steuer oder die österreichische Steuer, wie 
es der Zusammenhang erfordert; 

e) bedeutet der Begriff "zuständige Behör
den" auf seiten Japans den FDJ?lanzminister 
oder seine bevollmächtigten Vertreter und 
auf seiten österreichs das Bundesriliniste
rium für Finanzen. 

Artikel III 

Im Sinne dieses Abkommens: 
a) bedeutet der Begriff "japanischeKörper

schaft"" eine Körperschaft oder eine V er
einigung ·mit Rechtspersönlichkeit . sowie 
eine Vereinigung ohne Rechtspersönlich
keit, die ihren Hauptsitz in Japan haben 
und nicht ihren Sitz oder ihre Geschäfts
leitung in österreich haben; und bedeutet 
der Begriff "österreichische Körperschaft" 
eine juristische' Person oder eine Personen
vereinigung, die steuerlich wie eine' juri
stische Person behandelt wird,· die' ihren 
Sitz oder ihre Geschäftsleitung in öster
reich haben und die nicht ihren Hauptsitz 
in Japan haben; 

b) bedeutet der Begriff "in Japan arisässige 
Person" eine natürliche Person, die in_ 
Japan im Sinne der japanischen Steuer
gesetze ansässig ist und nicht in österreich 
im Sinne der österreichischen Steuergesetze 
ansässig (Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf
enthalt) ist,' sowie japanische Körper
schaften; und bedeutet der Begriff "in 
Österreich ansässige Person" eine natür
liche Person, die im Sinne der österreichi
schen Steuergesetze in österreich ansässig 
(Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt) 
ist und nicht in Japan im Sinne der japa
nischen Steuergesetze ansässig ist, sowie 
'österreichische Körperschaften; 

e) bedeuten die Begriffe "Körperschaft - de's 
einen Vertragstaates" und "Körperschaft 
des anderen Vertragstaates" eine japanische 
oder eine österreichische Körperschaft, wie 
es der Zusammenhang erfordert; , 
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!{cl) The terms "resident of one of the Con- I 

'. tracting States" ana"resid'ent of the other I 
Contracting State" mean a cr-esident of 
Japan or .a resident cif Austria, asthe con-\ 
textreqUlres. I 

(e) The term "Japanese entetprise" means an. 
industrial or commercial enterprise or 
unaertaking carried on by a resident of' 
Japad'; and, the term "Austrian enterprise" 
means an industrial or commercial enter~ 
priseor undertaki.nig carried on by a 
resident of Austria. 

(f)The terms "enterprise of one of the Con
tracting States" and "enterprise of the 
other Contracting State" mean a Japanese 
enterprise or an Austrian enterprise, as the 
context requires. 

3 

d) bedeuten' die Begriffe "m einem der Ver
tragstaaten ansässige Person". und "im 
anderen Vertragstaat ansässige Person", 
eine Person, die iil Japari ansässig ist, oder 
eine Person, die in österreiCh ansässig ist, 
wie es der Zusammenhang erfordert; 

e) bedeuten die Begriffe "japanisches Unter
nehmen" ein gewerbliches Unternehmen, 
das von einer in Japan ansässigen Person 
betrieben wird und "österreichisches Unter
nehmen" ein gewerbliches Unternehmen, 
das von einer in österreich ansässigen Per
son betrieben wird; 

f) bedeuten die Begriffe "Unternehmen eines 
der Vertragstaaten" und "Unternehmen 
des anderen Vertragstaates" ein japanisches 
oder ein österreichisches Unternehmen,wie 
es der Zusammenhang erfordert. 

Artide IV Artikel IV 

1. As used in the present Convention, the f (1) Im Sinne dieses Abkommens bedeuted der 
"term. "perma~nt establishment" mieans a fixed Begriff "Betriebstätte" eine feste Geschäfts
place of business in. wh ich the business of the "einri<htung, in der die Tätigkeit· des Unter-
emerprise i5 wholly Or partly carried' on. nehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird. 

2. A permanent establishment shall include (2) Als Betriebstätten gelten insbesondere: 
especially: 

(a) a place of management; 
~b) a branch; 

. (c) an office; 
(a) a factory; 
(e) a workshop; 
(f) amine, quarry or other place of extraction 

of natural resources; 

(g) a construction, installation or assembly 
project which is carried on for more than 
twelve months. 

3. The term "permanel1lt establisfument" shall 
:not be deemed to include: 

(a) the use of facilities solely for the purpose 
of stora'ge, display or delivery of goods or 
merchandise belonging to the enterprise; 

(b) the maintenance ci a stock of goods or 
merchandise belonging to t!he enterprise 
solely for the purpose oE. storage, display 
ordeliv'ery; 

'(c) the maintenance of a stock of goods or 
merchandise belon-ging to the enterprise 
solely for the purpose of processing by 
ano~her enrerprise; 

~d) the mainten'.ln~e of a fixed pi ace of business 
solely' for t'he purpose of purchasing goods 
or merchandise, or for collecting infor
mation, for the enterprise; 
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a) ein Ort der Leitung, 
b) eine Zweigniederlassung, 
c) eine Geschäftsstelle, 
d) eine Fabrikationsstätte, 
e) eine Werkstätte, 
f) ein Bergwerk, ein Steinbruch oder eine 

andere Stätte der Ausbeutung von Boden
schätzen, 

g) eine Bauausführung oder Montage,deren 
Dauer zwölf Monate überschreitet. 

(3) Als Betriebstätten gelten nicht: 

a) die Benutzung von Einrichtungen aus
schließlich zur Lagerung, Ausstellung oder 
Auslieferung von dem Unternehmen gehö
renden Gütern oder Waren; 

b) das UnterharIten eines Bestandes von dem 
Unternehmen gehörenden Gütern oder 
Waren' ausschließlich zur Lagerung, Aus
stellung oder Auslieferung; 

c) das Unterhalten eineS Bestandes von dem 
Unternehmen gehörenden Gütern oder 
Waren ausschließlich zur Bearbeitung oder 
Verarbeitung .durch ein anderes Unter
nehmen; 

d) das Unterhalten einer festen Gesehäfts
einrichtung ausschließlich zum Einkauf 
von Gütern oder Waren oder zur Beschaf
fung von Informationen für das Unter
nehmen; 

2 
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(e) the maintena.n!ce of a fixed placeof business 
solely for the purpose of advertising, for 
the supply of inform3Jtion, for scientific 
research or for similar activities which 
have apreparatory or auxiliary character, 
for the enterprise. 

e) das Unterhalten einer' festen Geschäfts
einrichtung' ausschließlich zur WerhuIlig, zur 
Erteilung von Auskünften, zur wissen
schaftlichen Forschung oder zur Ausübung 
ähnlicher Tätigkeiten, die im R,ahmen des 
Unternehmens vorbereitender Art sind 
oder eine Hilfsfätigkeit darstellen. 

4. Aperson acting in one of the Contracting (4) Eine Person, die in einem der Vertrag-
States for or on behalf of an enterprise of the staaten für ein Unternehmen des anderen Ver
other Contracting State-other than :tn agent tragstaates tätig ist - mit Ausnahme eines unab
of an independent status to whom the provisions "hängigen Vertreters im Sinne des Absatzes 5 -
of paragraph 5 of this Article apply-shall be gilt als eine in dem erstgenannten Vertragstaat 
deemed' to be a permanent establishment in the gelegene Betriebstätte, wenn die Person eine 
former Contracting State if he has, and' hahit- Vollmacht besitzt, im Namen des Unternehmens 
uaJly exercises in the former Contracting State, in demerstgen:tnnten Vertragstaat Verträge 
an authority to conclude contiracts for or on abzuschließen, und diese Vollmacht dort gewöhn
behalf of such enterprise, unless the activities of lich ausübt, es sei denn, daß sich die Tätigkeit 
such person are 'limited exclusively to the pur- ausschließlich auf den Einkauf von Gütern oder 
ch:l;Se of goods Or merc:handise for or on behalf Waren für das Unternehmen beschränkt. 
of such enterprise. 

5. An enterprise of one of the Contracting 
States shall not he deemed to have a permanent 
establishment in the' other Conltracting State 
merely' because it canies' on business in thät 
ot:her Contractitng Stare through a broker, 
general commission agent ,or any other agent of 
an independent status, wher,e such persons are 
acting in the ordinary course of their business. 

6. The fact that a corporation being a resident 
of one.of the Contracting Stares controls Or is 
controlled by a corporation which is a resident 
of the other Contracting State, Or wh ich carries 
on husiness in that .other Contracting State 
(whether through a permanent establishment or 
otherwise), shall not of itself cO!lJStitute either 
corporation a permanent establishment of the 
other. 

Article V 

In the applica-tion of the prOVIsIon:s of the 
present Convention by eit:her Contracting State, 
any term not otherwise defined ~hal1, unles5 the 
context otherwise requires, have the meaning 
which it 'has under the laws of that Contracting 
State relating to tax. 

Article VI 

1. The industrial Or commercial profits of an 
enterprise of one of the Contracting Stares shall 
not be 1mbject. to tax in the other Contracting 
State unless the enterprise carries on a trade or 
business in that other Contracting State through 
a permanent establishment situated therein. If 
it c:u-ries on a tradie or business in that other 
Contracting State as aforesaid, tax may be 
imposed on nhose profits in the other Gon
tracting State, but only on so much of them 
as i'S attrilbutable to that permanent establish
ment. 

(5) Ein Unternehmen eines der Vertragstaaten 
wird nicht schon deshalb so behandelt, als habe 
es eine Betriebstätte in dem anderen Vertrag
staat, weil es' dort Ceschäftsbeziehungen durch 
einen Makler, Kommissionär oder einen anderen 
unabhängigen Vertreter unterhält, sofern diese 
Personen im Rahmen ihrer ordel1tlichen Ge
schäftstätigkeit handeln. 

(6) Die Tatsache, daß eine in einem der Ver
tragstaaten ansässige Körperschaft eine Körper
schaft beherrscht oder von einer Körperschaft 
beherrscht wird, die im anderen Vertragstaat 
ansässig ist oder dort (entweder durch eine Be
triebstätte oder in anderer Weise) Geschäfts
beziehungen unterhält, macht für sich allein die 
eine der bei den Körperschaften nicht zur Be
triebstätte der anderen Körperschaft. 

Artikel V 

Bei Anwendung der Bestimmungen dieses Ab
kommens durch jeden der Vertragstaaten wird, 
sofern sich aus dem Zusammenhang nichts 
anderes ergibt, jedem nicht anders umschriebenen 
Begriff der Sinn beigelegt, der ihm nach den 
Steuergesetzen dieses Vertragstaates zukommt. 

Artikel VI 

(1) Gewerbliche Gewinne eines Unternehmens 
eines der Vertragstaaten unterliegen in dem 
anderen Vertragstaat nicht der Besteuerung, es 
sei denn, daß das Unternehmen in dem anderen 
Vertragstaat durch eine dort gelegene Betrieb
stätte gew-erblich tätig ist. übt es in dieser Weise 
eine gewerbliche Tätigkeit aus, so dürfen die 
Gewinne in dem anderen Vertragstaat besteuert 
werden, jedoch nur insoweit; als sie dieser Be
triebstätte zuzurechnen sind. 
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2. Where an ~nterprise of one of the Con
tracti:ng States carnes on a trade cr business in 
the other Contracting State through a perma
nent establishment situated therein, there slhall 
be aocributed to that perman'ent establishment 
the industrial or commercial profits which it 
might be expected to derive in that other Con
tractj,1lIg State if it were an independent enter
prise engaged in ,the same or similar activities 
under the same or similar conditions and dealing 
on an independent basis with the enterprise of 
wthich it is a permanent establishment. Such 
industrial or commercial profits will in p~inciple 
be determinedl on the basis of the separate 
accounts pertai,ning. to that perm,anent estab
lishment. In d'etermilnJing the industrial or com
mercia,l profits ()f the perman'ent estahli~hment, 
there shall be allowed as deductions all expenses 
w'hich are reasonably allocable tothe permatllJent 
establishment, induding executive ailid general 
administranve expenses so allocahle. 

3. In determining'the profits of a permanent 
establishment, no account shall be taken of the 
mere purchase by that permanent establishment 
of goods or mercha,nJdise for vhe enterprise. 

4. The provisions of paragraph 1 of ihis Ar
ticle shall not he construed as pr:eventing one 
of- the Contracting States horn separately im
posing pursuant to the present Convention and 
in conformity with the laws of that Contracting 
State, tax on income (e. g. dividends, imerest, 
royalties olr income from immovable property) 
derived from sources wivhin that Contracting 
State by a resident of the other CoIlJtracting 
State if such income is not attributable to a 
permanen't establishment situated in that former 
Contracting State. 

5. The competent authorities of hoth Con
t~acting States may, consistent with the provi
Sl'Ons of rhe pr,esent Convention, aru-ange details 
for the apportionmeI1Jt of industnal or commer
cial profits. 

Article VII 
Where 
{a) an enterprise of one of the Contracting 

States participates directly or indirectly in 
the management or financial control of an 

,emerprise of vhe other Contracting State, 
or 

(b). the, same individuals Or corporations parti
cipate directly or indirectly in the manage
ment or financial control of an enterprise 
of one of the Contracting States and an 
enterprise of tJhe ether Contracting State, 

ami, in either case, conditions are' made ,or im
posed between tihe two enterp~ises, in their 
commercial or financial relations, which <tiifer 
from those whidl would be made between 

5 

. (2) Übt ein Unternehmen eines 9cr, Yertrag
staaten im anderenVertragstaat eine gewerbliche 
Tätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte 
aus, so sind dieser Betriebstätte die gewerblichen 
Gewinne zuzurechnen, die sie in diesem anderen 
Vertragstaat erzielen könnte, wenn sie sidt als 
selbständiges Unternehmen mit gleidten oder 
ähnlidten Gesdtäften unter gleidten oder ähn
lidten Bedingungen befaßte und mit dem Unter
nehmen, dessen Betriebstätte si~ ist, Gesdtäfte 
wie ein unabhängiges Unternehmen tätigte. 
Diese gewerblichen Gewinne werden im Regel
faU unter Zugrundelegung der Spezial bilanz der 
Betriebstätte ermittelt. Bei Ermittlung der ge
werblidten Gewinne der Betriebstätte werden 
alle Ausgaben, die berechtigterweise der Betrieb
stätte zuzuredtnen sind, einsdtließlidt der Ge
sdtäftsführungs- und aÜgemeinen Verwaltungs
kosten, abgezogen werden. 

(3) Bei Ermittlung der Gewinno einer Betrieb
stätte ist der bloße Einkauf von Gütern oder 
Waren durch diese Betriebstätte für das Unter
nehmen nidtt zu berücksidttigen. 

(4) Absatz 1 ist nid1t so auszulegen, daß einer 
der V ertragstaa ten gehindert wird, gemäß den 
Vorschriften dieses Abkommens und gemäß den 
Gesetzen dieses Staates gesondert eine Steuer auf 
Einkünfte (z. B. Dividenden, Zinsen, Lizenz
gebühren oder aus unbeweglichem Vermögen), 
die aus Quellen in diesem Vertragstaat von einer 
im anderen Vertragstaat ansässigen Person be
zogen werden, zu erheben, wenn diese Einkünfte 
keiner Betriebstätte im erstgenannten Vertrag
staat zurechenbar sind. 

(5) Die zuständigen Behörden der bei den Ver
tragstaaten können gemäß den Grundsätzen 
dieses Abkommens ,Ei11zelheiten für die Auf
teilung gewerblidter Gewinne einvernehmlidt ' 
festlegen. 

Artikel VII 

Wenn' 
a) ein Unternehmen eines der Vertragstaaten 

an der Gesdtäftsführung oder der finan
ziellen Kontrolle eines Unternehmens des 
anderen Vertragstaates unmittelbar oder 
$ittelbar beteiligt ist oder 

b) dieselben natürlichen Personen oder Kör
persdtaften an der Geschäftsführung oder 
der finanziellen Kontrolle eines Unter~ 
nehmens eines der Vertragstaaoten und eines', 
Un'ternehmeIlJS des :lJnderen Vertragstaates, 
unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind 

und zwischen den beiden Unternehmen hin
sidttlidt ihrer kaufmännisdten oder finanziellen 
Beziehungen· Bedingungen vereinbart od,er auf
erlegt werden, die sich von den Bedingungen 
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independent enterprises, thenany profits which 
wowd except for those conditions have accrued 
to one of theenterprises but by reason of thos·e 
conditions Ihave not so acorued may be induded 
in the profits of that enterpri'Se and taxed 
accordingly. 

Article VIII 

1. Notwithstanding ,!'he provision!i of Ar
tide VI, profits whioh an enterprise of one of 
the Contracti:ng States derives from the opera
ti011l of sihips or aircraft shall heexempt from 
tax in the other Contraoting State. 

. 2. In respect of the operation of s'hips or 
ai!l'craft, a Japa11lese enterprilse shall be likewise 
exempt from business tax (Gewerbesteuer) in 
Austria, and an Austrian .emerprisc S'hal1 be 
likewise exem~t fl'om enterprise-tax in Japan .. 

Article IX 

1. Thc ,ra,te of tax imposed by 011le of the 
Contracting States on dividends paid by a 
corporatiiOlll heing a resident of t!hat Contracting 
State to a resident of ~he other Contracting 
State shall not exceed 20 per cent of such divi
dend'S. However, such rate of tax shaJI not 
exceed 10 per cent if tlhe resident of the other 
Contracting State receivi'llg thedividends is a 
corporation vthich holds or owns more than 
50 per cent of the entire share capital of the 
corporation paying tlhe dividends du'ring aperiod 
of twelve months immediately before the end 
of the accounting period for which the distri
bution of profits takes place. Tax may, Ihowever, 
be dedlucted at the fullratie from such dividend~ 
but any taxdeducted in! excess of tlhe before
rnentioned·rates shall be ref'UllKied on a claim 
being made. 

2. Where a corporation :being a resident of 
one of the Contracting States derives profits or 
income from sources wit'hin the other Con
tract~ng State, there shall not be imposed in 
that other Contracting State any form of taxa
tion on divid'ends paid by thecorporlltion unless 
paid to a resident of that other COntracting 
State, or any tax in the nature ofundistributed 
profits tax on undistributed profits of the cor
poration, w1lether or not those dividends or 
undistributed profits represent, in whole er' in 
part, profits or income so derived. 

3. The provisions of paragraph 1 of t!his Ar
ticleshaU not apply where 'a 'residentof one 
of the Contracting States has a permanent 
establiShment in the other C011ltraocing State and 

/.lnterscheiden, die zwischen unabhängigen Unter
nehmen vereinbart würden, so dürfen Gewinne, 
die eines der Unternehmen ohne diese Bedin
gungen erzielt hätte, aber infolge dieser Bedin
gungen nicht erzielt hat, in die Gewinne dieses 
Unternehmens eingerechnet und entsprechend 
besteuert 'Yerden. 

Artikel VIII 

(1) Abweichend von den Bestimmur.gen des 
Artikels VI sind Gewinne, die ein Unternehmen 
eines der Vertragstaaten aus dem Betrieb von 
Schiffen oder Luftfahrzeugen bezieht, von der 
Besteuerung im anderen Vertragstaat ausgenom
men. 

(2) Hinsichtlich des Betriebes von Schiffen oder 
Luftfahrzeugen sind japanische Unternehmen 
in Österreich überdies von der Gewerbesteuer 
und österreimisme Unternehmen in Japan über
dies von der "enterprise-ta~" ausgenommen. 

Artikel IX 

(1) Der Satz der Steuer, die von einem der 
Vertragstaaten von Dividenden ernoben wird, 
die von einer in diesem Vertragstaat ansässigen 
Körperschaft an eine im anderen Vertragstaat 
ansässige Person bezahlt werden, darf 20 v. H. 
dieser Dividenden nicht übersteigen. Dieser 
Steuers atz darf jedoch 10 v. H. nicht übersteigen, 
wenn der im anderen Vertragstaat ansässige 
Dividendenempfänger eine Körperschaft ist, die 
unmittelbar vor Ablauf des Wirtschaftsjahres, 
für das die Gewinnaussmüttung erfolgt, wäh
rend eines Zeitraumes von 12 Monaten mehr als 
50 v. H. des gesamten Grund- öder Stamm
kapitals der zahlenden Gesellschaft besitzt. Die 
Steuer darf jedom mit .dem vollen Satz von den 
Dividenden abgezogen werden, sie ist aber, 
soweit sie die vorhin erwähnten Steuersätze 
übersteigt, über Antrag rüd!:zuerstatten. 

(2) Bezieht eine in einem der Vertragstaaten 
ansässige KÖrperschaft Gewinne oder Einkünfte 
aus Quellen innerhalb des anderen Vertrag
staates, so darf in dem anderen Vertragstaat 
keine Art von Steuern von den Dividenden, die 
die Körperschaft an eine im anderen Vertrag
staat nicht ansässige Person zahlt, nom irgend
eine Abgabe in der Art einer Gewinnsteuer auf 
nichtausgesmüttete Gewinne der Körperschaft 
erhoben werden, selbst wenn diese Dividenden 
oder nimtausgeschütteten Gewinne ganz oder 
zum Teil Gewinne oder Einkünfte darstellen,. 
die aus .demanderen Vertragstaat bezogen wer-
den. . 

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn eine 
in einem der Vertragstaaten ansässige Person in 
dem anderen Vertragstaat eine Betriebstätte be
sitzt und die Dividenden dieser Betriebstätte 
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such dividends are attributable to that permanent 
establishment; in such eventsuoh divid'ends as 
are attributable to t!hat.permanent establishment 
shall he deemed as industrial or· commercial 
profits to which the provisions of paragraphs 1 
to 3 of Article VI of the present Convention 
are applic:lJble. . 

, 
4. If any of the rates of tax on the profits 

of corporations are altered in either Contracting 
State, especially ifas a result ofa change in the 
Japanese law tlhe difference between the rate of 
tax on undistrihl,ited profits and that on dis tri
buted profits exceeds 10 per cent, the competent 
alwhorities of the two Contractirug States shall 
consult each other without delay in order to 
determine . whether i,t is necessary for these 
reasons to amend the provisions of paragraph 1 
of this Article. 

Article X 

1. The rate of tax imposed by one of. the 
Contraciing States on interest derived' from 
sources within that Collitracting State by a resi
dent of the other Contractirug State shall not 
exceed 10 per c~nt of such interest. Tax may, 
however,be deducted at the full rate from such 
interest 'but any tax deducted in excess of 10 per 
cent shall be refunded on a claim ,being made. 

,2. The term "interest" as used ~1lJ this Article 
means interest on bonds, seourities,ootes, deben
tu,res or any other form of indebtedness. . 

3. The provisions of para,graph 1 of this Ar
ticle shall not apply where a resident of one of 
the Contracting States has a permanent estab
lishment in the orher Contracting State and 
such interest is attributable to that permanent 
establishment; in such event such 'interest as 
is attributahle to that perma"nent establishment 
shall ,be deemed as industrial or commercial 
profits to wlhich t!he provisions of p:liragrapns 1 
to 3 of Article VI of the present Convention 
are applicable. 

Article XI 

1. Tbe rate of tax imposed by one of ,ohe 
C01l'tracting States on royalties d'erived from 
sources wit!hiln that Contracting Sta;te by a resi
dent of the other Contracting State shaU not 
exceed 10 per cent of such royalties. 

2. The term "royalty" as used in this Article 
means any royalty and other amount pud as 
consi'dera,tion for using, or for the right to use, 
any copyright, patent, d.esign,secret process :lind 
formula, trade-mark or other like propel"ty, and 

7 

zurechenbar sind; in diesem Fall ~ind die der 
Betriebstätte zurechenbaren Dividenden· als 
gewerbliche Gewinne anzusehen, auf die die Ab
sätze 1 bis 3, des Artikels VI anzuwenden sind, 

(4) Wenn in einem der Vert:agstaaten der auf 
Gewinne von Körperschaften anzuwendende 
Steuersatz geändert wird, insbesondere wenn sich 
durch eine Anderung des japanischen Rechtes 
ergibt, daß der Unterschied zwischen dem auf 
nichtausgeschüttete Gewinne und dem auf aus
geschüttete Gewinne anwendbaren Steuersatz 
10 v. H. übersteigt, so werden sich die zustän
digen Behörden der beiden Vertragstaaten unver
züglich ins Einvernehmen setzen, um zu ent
scheiden, ob aus diesem Grund eine Anderung 
des Absatzes 1 erforderlich ist. . 

Artikel X 

(1) Der Satz der Steuer, die von emem der 
Vertragstaaten von Zinsen erhoben wird, die 
aus. Quellen innerhalb dieseS Vertragstaates von 
einer im anderen Vertragstaat ansässigen Person 
bezogen werden, darf 10 v. H. dieser Zinsen 
nicht übersteigen. Die Steuer darf jedoch mit dem 
vollen Satz von den Zinsen abgezogen werden, 
sie ist aber, soweit sie 10 v. H. übersteigt, über 
Antra~ rückzuerstatten. 

(2) In diesem Artikel bedeutet der' Begriff 
"Zinsen" Zinsen aus Teilschuldverschreibungen. 
Wertpapieren, Sch~ldscheinen, Obligationen oder 
irgend einer anderen Schuldverpflichtung. 

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn eine 
in einem der Vertragstaaten ansässige Person in 
dem anderen Vertragstaat eine Betriebstätte 
besitzt und die Zinsen dieser Betriebstätte 
zurechenbar sind; in diesem Fall sind die der 
Betriebstätte zurechenbaren Zinsen als gewerb-
liche Gewinne anzusehen, auf die die Absätze 1 
bis 3 des Artikels VI anzuwenden sind. 

. Artikel XI 

(1) Der Satz der Steuer, die von einem der 
Vertragstaaten von Lizenzgebühren erhoben 
wird, die aus Quellen innerhalb dieses Vertrag
staates von einer im anderen Vertragstaat ansäs
sigen Person bezogen werden, darf 10 v. H. dieser 
Lizenzgebühren nicht übersteigen. 

(2) In diesem Artikel bedeutet der Ausdru<k 
"Lizenzgebühren" alle Lizenzgebühren und 
andere Beträge, die als Entgelt für die Benu'tZung 
oder das Recht auf Nutzung von Urheber
rechten, Patenten, Gebrauchsmustern, geheimen 
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indud:es ren'tals and Üke payments in respect of 
motion' picture films (indwding films foruse in: 
connection with television) or for the use of 
industrial, commercial or scientific' equipment; 
hut does not include any royalty and enher 
amount paid in re~pectof the operation of a 
mine ora quarry or in respect of any other 
exploita'tion of natural resources. 

3. The rate of tax imposed by one of the 
ContractillJg Stares on gains fromthe alienation 

. of any copyright, patent, design, secret process 
and formula, trade-mark or industrial invention 
as weIl as motion pieture films (includ~ng films 
for use in connection with television) denved 
from sources with~n that Contracting State by 
a resident of the ollher Contracting State shall 
not exceed 10 per cent of the g,ross amount 
received. 

4 .. The prOVISIons of paragraphs' 1 and 3 of 
this Article shall not apply where a residentof 
oneof theContracdng States has a perm:ilnent 
estaMishment in theother Contracting State 
aoo suchroyalties or gains are attributahle to 
that permanent estaibliSlhment; in such event 
such royalties or .gain's as are attributible to 
that permanent establishment shall he deemed 
alS wOOustrial or commercial profits tO which the 
provisiom, of paragraphs 1 to 3 of A:rvicle vI' 
of the present Convention are applicahle. 

'" Artkle XII 

1. (a) Salaries, wages, pensions or simila:r remu
neration p:ilid by the Government of Japan 

. orany local government or government 
agency of Japan, or paid out of funds 
to wbich the Government of Japa,n or 
any local government or government 
agency of J ap:lllll contributes, to a:hy ,indi
vidual in ·respect of services rendered in 
tJhe discharge of ofticial functions shall be! 
exempt from Austn:lin tax, unless the indi
vidual is anational of Austria. 

(b) Salaries, wages, pensions or similal" remu
neration paid by Austria, iti political 
subdivisions or any other public hody 
corporai:e of Austria: Or paid OUt of funds 
created by Austria, its polit,ical sulxlivisions 
or any other public body corporate of 
Austria, to. any iri,dividual in respect of 
services re~dered in the discharge of ofti
dal functions shall be exempt from J apa-

Herstellungsverfahren und Formeln, Handels
marken oder anderen ähnlichen Rechten gezahlt 
werden; er schließt auch Lizenzgebühren und 
ähnliche . Zahlungen für kinematographische 
Filme (einschließlich der für das Fernsehen ver
wendeten Filme) oder für die Benutzung indu
strieller . oder wissenschaftliCher Ausrüstungen, 
nicht aber Lizenzgebühren und andere Beträge 
ein, die für den Betrieb eines Bergwerks, Stein
bruchs oder für eine andere Ausbeutung von 
Bodenschätzen gezahlt werden. 

(3) Der Satz· der Steuer, die von einem der Ver
tragstaaten von Gewinnen' erhoben wird, die aus 
Quellen innerhalb dieses Vertragstaates von einer 
im anderen Vertragstaat ansässigen Person aus 
der Veräußerung von Urheberrechten, Patenten, 
Mustern, geheimen Herstellungsverfahren und 
Formeln, Handelsmarken oder gewerblichen 
Erfindungen sowie von kinematographischen 
Filmen (einschließlich der für das Fernsehen ver
wendeten Filme) bezogen werden, darf ·10 v. H. 
des empfangenen Bruttobetrages nicht über
steigen. 

(4) Die Absätze 1 und 3 sind nicht anzuwenden, 
wenn eine in einem der Vertragstaaten ansässige 
Person in dem anderen Vertragstaat eine' Be
triebstätte besitzt und diese Lizenzgebühren 
oder Gewinne dieser Betriebstätte zuredlenbar 
sind; in diesem Fall sind die der Betriebstätte 
zurechenbaren Lizenzgebühren oder Gewinne als 
gewerbliche Gewinne anzusehen, auf, die . die 
Absätze 1 bis 3 des Artikels VI anzuwetlden si~d. 

Artikel. XII 

(1) a) Gehälter; Löhne, Pensionen oder ähnliche 
Vergütungen, die· VOll der japanischen Re
gierung, einer japanischen Provinzial regie
rung oder einer japanischen Regierungs
einrichtung oder aus einem von der japani
schenRegierung, einer japanischen .Provin
zial~egierutig oder einer japanischen Regie
rungseinrichtung gespeisten Fonds an eine 
natürliche Person für Dienste . bezahlt 
werden, die in Ausübung öffentlicher 
Funktionen erbracht werden, sind von der 
Besteuerung in Österreich ausgenommen, 
es sei denn, daß die natürliche. Person die 
österreidiische Staatsbürgerschaft besitzt. 

b) Gehälter, Löhne, Pensionen oder ähnliche 
Vergütungen, die YOn österreich, einer 
seiner Gebietskörperschaften oder einer 
anderenösterreichischen juristischen Person 
des öffentlichen Redltes oder aUs Fonds, 
die von österreich; einer seiner Gebiets
körperschaften oder einer anderen öster
reichischenjuristismenPersori des öffent
lichen Rechtes errichtet wurden, an eIDe 
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nese tax, unless the i'IlJdividual is anationall 
of Japan or ao person who has' been I 

admitted to Japan for permanent residence 
therein. ' 

2. The provisions of paragraph 1 of this Ar
tide shall not apply to payments in respect of 
services rendered in connectionwith any traod;e 
or business carried on by any of dle legal entoities 
mentioned therein for the purpose of profit. 

Article XIß 

1. Profits derived' from professional services 
or 'other indepenJdent activities of a similar 
<:ha~cter exercised in oneof the Contracting 
States 'by an individual who is a resident of the 
other Contracting Stalle shall not be suhject to 
tax in the former Contracting State unless he 
lias a fixed base regularly available tO hirn in 
that foriner Contracting State for the purpose 
of performing :his actJivities. If he has such a 
fixed base, such part of that income as is 
atuibu<t;able torhat . fixed hase ma.y be taxed 1Il 

that former Contracting State. 

9 

natürliche . Person für Dienste bezahlt 
werden, die in Ausübung öffentlicher 
Funktionen erbracht werden, sind von 
der Besteuerung in Japan ausgenommen, 

~. es sei denn, daß die natürliche Person ein 
Staatsbürger Japans ist oder daß sie in 
Japan zur Errichtung eines dauernden 
Wohnsitzes zugelassen wurde. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Zahlungen, die in 
bezug auf Dienste erfolgen, die im Zusammen
hang mit einer ~n Gewinne:rzielung~ahsicht 
durchgeführten gewerblichen Tätigkeit einer der 
in diesem Absatz genannten juristischen Personen 
geleistet werden. 

Artikel XIII 

(1) Gewinne aus einem freien Beruf oder aus 
sonstiger selbständiger Tätigkeit ähnlicher Art, 
die in einerp der Vertrag staaten von einer im 
anderen Vertragstaat ansasslgen natürlichen 
Person ausgeübt werden, unterliegen in dem erst
genannten Vertragstaat nicht der Besteuerung, 
es sei denn, daß die natürliche Person in diesem 
erstgenannten Vertragstaat über eine ihr dort 
zur Ausübung ihrer Tätigkeit regelmäßig zur 
Verfügung stehende feste Einrichtung verfügt. 
Verfügt sie über eine solche feste Einrichtung, 
dann darf der Teil der Einkünfte, der dieser 
festen Einrichtung zuztirechnen ist, in diesem 
erstgenannten Staat besteuert werden. ~ 

2. Subject to the provisions of paf31graph 1 of (2) Vorbehaltlich der Bestimmungen des ,Ab-
Artide XII of the preserit Convention, salaries, satzes.1 des Artikels XII, unterliegen Gehälter, 
wages aoo similar remuneration from an employ- Löhne und ähnliche Vergütungen für .nichtselb
ment; denved by an individuaol who is ao resid~nt' ständige Arbeit, die von einer in einem der 
of one of the Co11ltracting States shall not be Vertragstaaten ansässigen natürlichen Person 
subject to tax in the other Contracting Stare bezogen werden, im ande~en Vertragstaat nicht 
unless the employment is exercised in that other der Besteuerung, es sei denn, daß die Tatigkeit 
Contracting Sta.te. If ·tJhe employinent is. so in diesem anderen Vertragstaat ausgeübt wird. 
exercised, such remun<eration as is derived there- Wenn die' Tatigkeit dort ausgeübt wird, dann 
from may be taxed in rhat; other Contracting dürfen die daraus bezogenen Vergütungen in 
Strte. diesem anderen Vertragstaat besteuert werden. 

3. NotwithstandJing the provisions of paora
graph 20fthis Anide, an mividual who is 
a resident oh>ße of the Contracting States shaU 
beexempt from tax in the other Contracting 
Sta-te on remuneration arising from the exercise 
of an employment within tJhat other Contl"actin-g 
State in any taxaJble year, if 

(a) he is present within that other Contrading 
State for not longer t:han a total of 183 
days during ~hat year, and 

(b) he exercises the employment for or on: 
behalf of a residen-t of the former Con
tracting State and is paid for it by that 
resident, and . . 

(3) Abweichend von den. Bestimmungen des 
Absatzes 2 ist eine in einem der' Vertragstaaten 
ansässige natürliche Person im anderen Vertrag
staat von der Steuer auf Vergütungen für nicht
selbständige Arbeit, die in dem anderen Vertrag
staat in einem Steuerjahr geleistet wird, aus
genommen, wenn 

a) sie sich in dem anderen Vertragstaat in 
diesem Jahr nicht länger als insgesamt 
183 Tage aufhält und 

b) sie die nichtselbständige Arbeit für oder 
im Auftrag einer im erstgenannten Ver
tragstaat ansässigen Person leistet und von 
dieser bezahlt wird und 

(c)the remuneration· is not deducted from 
the profits of a permanent estahlishment 
or a fixed base whiclh the employer has I 
in that:, other Contracting State., 

c) die Vergütung nicht von den Gewinnen 
einer Betriebstätte oder festen Einrichtung, 
die der Arbeitgeber in die~em anderen 
Vel'tragstaat besitzt, abgezogen wird. ' 
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Article XIX 

1. japan,- in detennining its tax on a re9ident 
of japan, moay include in the basis upon which 
that tax is imposed allistems of ilncome taxahle 
uru:l'er the laws of- japan. The amount of 
AUIStrian tax payable by the resident of japan 
uooer the laws of Austria and in accord<l.nce with 
the provisions of ,the present' Convenlcion, 
whether direcdy or by deduction, in respect of 
income from sou'rees within Austria and subject 
to the taxes of hoth Contracting States shall, 
however, be allowoo as a credi<t agail1ßt Jap<l.nese 
tax payable iln respect of that income, but ~n an 
amount not exceeding that proportion of Ja
panese tax which that income (or tihe entire 
income- subject to Japa.nese tax, whichev,er is the 
lesser) bears to the entire income subject to 

J arpanese tax. 

2. Austria, in detenn'ining its tax on aresident 
ofAustria may include in the basis upon which 
.. hat tax is imposed all items of ilncome taxahle 
untder nhe laws of Austria. The amount of 
Japanese tax payable by the resident of Austria 
underthe laws of Japanand in accordance witih 
the provisions of the present Convention, 
whether directly or by ,deduction, inrespect of 
income f rom sources wi.dlin Japan and suibject 
to the taxes of hoth Contracting States sh all , 
how~er, be allowed, as a,credit against Austrioan 
tax, paya.ble in respect of tb.at tn'CQme, but in an 
amount not exceoo'tng that, proportion of 
Austrian tax whioh tlhat income (or the entil'e 
iiflcome suhject to Austrian tax, whichever is 

-the lesser) bears tO the -entire income subject tO 
A ustria·n tax. 

3. The provlSlOIlS of paragraphs 1 and 2 of 
tbis Article shall be likewise applicable to any 
individual who iIs a resident of japan for the 
purpoge5 of Japanese tax <l.nd is a resident of 
Austria for the purposes of Austrian tax, and to 
any body corporate . or any entity treated as a 
body corpora te for tax purposes whioh has its 
head or principal office in japan and which has 
itsheadqua'rters (Sitz) in Austria or the husiness 
of which _ is wholly managed and conuolled in 
Austria. -

4. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 of 
thisArticle shall not affect the exemption from 
"tax in Japan or Austria granted by paragraph 1 
of Atticle XII, Article XIV a.nJd Article XV of 
rlle -p1'esent . Convention. 

Artikel XIX 

(1) Japan darf bei Ermittlung seiner Steuern 
von Personen, die in Japan ansässig sind, in die 
Grundlage, von der diese Steuern erhoben wer
den, alle Einkünfte einbeziehen, die nach den 
japanischen Gesetzen steuerpflichtig sind. Der 
Betrag der österreichischenSteuer, die von der 
in Japan ansässigen Person nach den österreichi-
schen Gesetzen und in übereinstimmung mit 
diesem Abkommen entweder unmittelbar oder 
im Abzugsweg von Einkünften, die ihre Quelle 
in österreich haben und die in bei den Vertrag
staaten der Besteuerung unterliegen, erhoben 
wird, wird jedoch zur Anrechnung auf die japa
nische Steuer für diese Einkünfte zugelassen, aber 
mit einem Betrag, der den Teil der japanischen 
Steuer nicht übersteigt, der auf diese Einkünfte 
(oder das gesamte, der japanischen Steuer unter
liegende Einkommen, wenn dieses niedriger ist) 
im Verhältnis zum gesamten, der japanischen 
Steuer unterliegenden Einkommen entfällt. 

(2) österreich darf bei Ermittlung seiner 
Steuern von Personen, die in österreich ansässig 
sind, in die Grundlage, von der dies~ Steuern 
erhoben werden, alle Einkünfte einbeziehen, die 
nach den österreichischen Gesetzen steuerpflichtig 
sind. Der Betrag der japanischen Steuer, die von 
der in österreidt ansässigen Person nach den 
japanisdten Gesetzen und in übereinstimmung 
mit diesem Abkommen entweder unmittelbar 
.oder im Abzugsweg von Einkiinften, die ihre 
Que}'le in Japan haben und in beiden Vertrag
staaten der Besteuerung unterliegen, erhoben 
wird, wird jedoch zur Anredtnung auf die öster
reidtisdteSteuer für diese Einkünfte zugelassen, 
aber mit einem Betrag, der den Teil der öster
reidtisdten Steuer nidtt übersteigt, der auf diese 
Einkünfte (oder das gesamte, der österreidtischen 
Steuer unterliegende Einkommen, wenn dieses 
-niedriger ist) im Verhältnis zum gesamten, der 
österreichisdten Steuer unterliegenden Einkom
men entfällt. 

(3) Die Absätze luna 2 sind überdies auch auf 
natürlidte Personen anzuwenden, die im Siime 
der japanisdten Steuergesetze in Japan und im 
Sinne der österreidtisdten Steuergesetze in öster
reidt ansässig sind, und auf juristische Personen 
und Personen vereinigungen, die steuerlich wie 
juristisdte Personen behandelt werden die ihren 
Hauptsitz in Japan und ihren Sitz' oder ihre 
Gesdtäftsleitung in österreidt -haben. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 berühren nicht die nadt 
den Artikeln XII Absatz 1, XIV und XV gewähr
leisteten Ausnahmen von der Besteuerung in 
Japan oder _ in österreich. 
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Article XX 

The competent .authoriiies of both Con
tracüng Sta,tes shall exchallße such information 
available uooer their respective tax laws '~n me 
normal course O'f administration as is necessary 
for ca.rryillß outthe provisions of the present 
Convention 0'1' for the prev,ention of fraud 01' 

for the administration of statutory proV'bsions 
agai'IliSt tax avoi,dance in relation tO' me tax. 
Any infO'rm'-ltion so exchanged shall Ibe treated 
as secret and shall not be disclosed to a.ny person 
other thaln those, inclUJding a court, cO'nce1'\ned 
withthe assessment aoo collectiO'n O'f the' tax 
01' me determination of appeal in relation 
theretO'. No . information shall be exchanged 
which would disclose a.ny trade, business, in
dustrial oe professional secret 0'1' 3InY trade 
process, 

Article XXI 

1. Where a taxpayer shows to tlhe satisfaction 
of the competen't authorities of the CO'ntracting 
Sllate of which he' ,is a nation3!l 01' O'f which he 
is a. resident t'hat he has 'received a treatment in 
the omer Conttacting State which is not in 
accoroance with the provisions O'f the present 
CO'nvention, such competen! aumorities shall 
consult whit'h the cO'mpetent authorities of the 
other Contracting State witha view to me 
avoidance of such treatment .. 

. 2. Should any ·difficulty 0'1' doubt arise :ts tO' 
the interpretation 0'1' application O'f the present 
Convention the competent authO'rities· O'f both 
CO'ntracting States may settle the questiO'n by 
mutual agreement. 

Article XXII 

1. The prO'visions O'f the present ConventiO'n 
shall.not be construed tO'restnct in any IlliU1ner 
any exemption, deduction, oredit, 01' other 
allowance now o.r hereafter accoroed by the laws 
of one of the Contracting States in determining 
the tJax O'f thalt Contracting State. 

2. The competent a-uthO'rities of eimer Con
tractillJg State may. presc6be regulations ne
Ce5S'-lry to interpret and ca.rry out the provisiO'ns 

.of the presem Convention :md may communi
cate wirh each other directly for these purpOses. 

Article XXIII 

Artikel XX 

Die zuständigen Behörden der bei den Vertrag
staaten w.eroen die ihnen auf Grund ihrer Steuer
gesetze im normalen Verwaltungsablauf . zur 
Verfügung stehenden Auskünfte austauschen, 
soweit dies zur Durchführung der Bestimmungen 
dieses AbkO'mmens o.der zur Verhinderung einer 
Steuerhinterziehung O'der zur Durchführung der 
RechtsvO'rschriften gegen Gesetzesumgehung hin
sichtlich der Steuern im Sinne dieses Abkommen~ 
erforderlich ist. Alle derart ausgetauschten Aus~ 
künfte sind als geheim zu behandeln und dürfen 
nur sO'lchen Personen, einschließlich der Gerichte, 
zugänglich gemacht werden, die mit der Ver
anlagung. oder Einhebung der Steuern im Sinne 
dieses _Abkommens oder der Erledigung. der 
damit zusammenhängenden Rechtsmittel befaßt 
sind. Auskünfte, die ein Handels-. Geschäfts-, 
Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein' Her
stellungsverfahren offenbaren wUrden, dürfen 
nicht ausgetauscht werden, 

Artikel XXI 

(1) Macht ein Steuerpflichtiger den zuständigen 
Behörden' des Vertragstaates, dessen Staats
angehöriger er ist. oder -in dem er ansässig. ist, 
glaubhaft, daß er in dem anderen Vertragstaat 
eine Behandlung erfahren hat, die den Bestim
mungen dieses Abkommens nicht entspricht, so 
wird sich diese' zuständige Behörde mit der 
zuständigen Behörde des anderen Vertragstaates 
zum Zweck der Vermeidung einer derar.tigen 
Behandlung ins Einvernehmen setzen. 

(2) Schwierigkeiten oder Zweifel, die bei der 
Auslegung O'der Durchführung dieses Abköm
mens auftreten, können die zuständigen. Be~ 
hörden der beiden Vertragstaaten einvernehm
lich klären. 

Artikel XXII 

(1) Die Bestimmungen dieses Abko.mmens 
dürfen .nicht so ausgelegt. werden, daß Be
freiungen, AbzugsPO'sten, Anrechnungen oder 
andere Begünstigungen eingeschränkt werden, 
die derzeit oder künftig durch die Gesetze eines 
der Vertragstaaten bei der Ei-mittlungder Steuer 
dieses Staates. eingeräumt werden. . 

(2) Die zuständigen Behörden der bei den Ver
tragstaaten -können die zur Auslegung und 
Durchführung dieses Abkommens erfO'rderlichen 
Vorschriften erlassen und zu diesem -Zweck 
unmittelbar miteinander in Verbindung· treten. 

Artikd XXIII 

1~ The nationals of öne of·the Contracting (1) Die Staatsangehörigen eines. der Vertrag-
States shall not be subjected iIn ~he otber Con- staaten dürfen im anderen Vertragstaat . keiner 
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tracting State tü any taxation ür anoy require
ment cünnected therewith which is üther, higher 
ür moOre buroen'some tha'Il! the taxatiün: and 
cünnected requirements' tü which natiünals üf 
that oOther Cüntracting State iIlJ the same CIr

cumstances are ür maybe subjected. 

2. The incüme, profits and capital üf an elliteT
prise of üne üf the Conwacting States, the capDtal 
oOE which is whoOlly ür partly oOw.noo by a resident 
'of . the other Cüntracting State . shall nüt be 
subjected in t'he fürmer Contracting State toO 
any taxation which is oOther, higher oOr moOre 
'buroensome thaß! clte taxation tü wh ich other 
'en,rerprises üf that foOrmer Contracting State in 
the same circumstances are ür may be subjected 
in respect oOf the like income, profits and capital. 

3. ln this Article the term "natioOnals" means: 

. (a) in relation tü Japan, a11 iindividuals 
possemng t'he nationality oOf Japan ana' all 
coOrpoOratio1liS and oOther 'asrocia:tioOn~ (with 
oOr withoOut juridical personality) deriving 
t'heilr status as such from the laws in foOrce 
in Japan; 

(b) in relatiün tü Austria, a11 Austrian natiü
nals and all legal perSOIlJS, partnerships, 
a~ociatDons and üther entities deriving 
their sta,tus as such froOm the laws in fürce 
in Austria. 

Article }(}([\r 

1. The presentConvention shall be ratified 
and the instruments of t'latificatioOn shalJ be 
exch3iJliged at TükyoO as lSüün as püssible. 

2. The preseIlJt COIl!Vention shaU enter iotoO 
f<m;e on thedate of exchange üf instruments üf 
ratific3ltioOn 'and shall he applicable as regaros 
. income derived during the tauble years be
gi,nning oOn ür after the firSt d~y of January in 
the calendar year in which the exchange üf 
instruments üf ratification takes pI ace. 

ArticIe }(}(V 

The present Cünventiün sha11 cüntinue. in 
effect indefinitely but either üf the Cüntracting 
States may at any time after a periüd' oOf five 
years froOm the date oOn which the present Cün
vention entersintü force on oOr befoOre the 
30th day üf June i,o -anycaJeooar yeat give tü 
·!he ot'her Contracting State, thrüu~h the diplü-

Besteuerung oOder damit zusammenhängenden 
Verpflichtung unterwürfen werden, die anders, 
höher oder drückender ist als die Besteuerung 
und die damit zusammenhängenden Verpflich
tungen, denen die Staatsangehörigen dieses 
anderen Vertragstaates unter gleichen Verhält
nissen unterWürfen sind üder unterwürfen 
werden können. 

(2) Einkommen, Gewinn und Kapital eines 
Unternehmens eines der Vertragstaaten, dessen 
Kapital ganz oder teilweise einer im anderen 
Vertragstaat ansässigen Pe,rson gehört, ·darf 
im erstgenannten Staat keiner Besteuerung unter
worfen werden, die anders, höherüder drük
kender ist als die Besteuerung, der andere 
Unternehmen des erstgenannten Vertragstaates 
bezüglich eines gleichartigen Einkommens, Ge
winnes üder Vermögens unter den gleichen Ver
hältnissenunterwürfen ,sind üder unterwürfen 
werden können. 

(3) In diesem Artikel bedeutet der Begriff 
"Staatsangehörige" : 

a) hinsichtlich Japans aUe natürlichen Per
sünen, die die japanische Staatsangehörig
keit besitzen, und alle Körperschafte,n und 
anderen Personen:vereinigungen (mit oder 
ühne RechtspersönliChkeit), die 'ihre Rechts
s~ellung als sülche aus den in Japan gelten
den Gesetzen ableiten; 

b) hinsichtlich österreichs alle österreichischen 
Staatsbürger und~ alle juristi~chenPersünen" 
Personengesellschaften, Persünenvereini
gungen und anderen Rechtsträger, die ihre 
RechtssteHung aus den in österreich gel
tenden Gesetzen aibleiten. 

Artikel X}(IV 

(1) Dieses Abkommen wird ratifiziert und die 
Ratifikatiünsurkunden werden sübald als mög
lich in TükioO ausgetauscht werden. 

(2) Das Abkümmen tritt mit dem Austausch 
der Ratifikatiünsurkunden . in Kraft und ist auf 
jene Einkünfte anzuwenden, die in den Steuer
jahren bezogen werden, die am oder naCh dem 
ersten Jänner des Kalenderjahres beginnen, in 
dem die Ratifikatiünsurkunden ausgetauscht 
werden. 

Artikel }(XV 

Dieses Abkommen bleibt für unbestimmte Zeit 
in Kraft, jedüch kami es jeder der VertragstaateO:' 
nach Ablauf vün fünf Jahren nach seinem In
krafttreten am üder voOr dem 30. Juni eines 
jeden Kalenderjahres durch schriftliche, dem 
anderen Vertragstaat auf diploOmatischem Weg 
zuzumittelnde M}tteilung kündigen; in diesem 
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matic channel, w6tten nocice of termination Fall verliert das Abkommen seine Wirksamkeit 
and, in such event, the present Convention shall für alle Einkünfte, die in den Steuerjahren 
cease to be effective as reg:aras income derived bezogen werden, die am oder nach dem 1. Jän
duri.ng the taxable years beginning on or after ner des auf die Kündigung folgenden Kalender
t11e first day of J anuary in the calendar year next jahres beginnen. 
following that in wlhich thenotice has been 
given. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned ZU URKUND DESSEN haben die unterfer-
Plenipoterutiaries have signed the present Con- ugten Bevollmächtigten dieses Abkommen un-
vention and have 'affixed their seals thereto. terzeichnet und mit ihren Siegeln versehe1l!. 

DONE at Vierma, ,in duplicate, in the Bnglish GEGEBEN zu Wien, am 20. Dezember 1961, 
language, on the 20th day of December 1961. in zweifacher Ausfertigung in englischer Sprache. 

For the Republic of Ausuria: 

Dr. Josef Stangelberger 
Dr. Otto Watzke 

For Jap3Jn.: 

Fujio Uchida 

Für die Republik österreich: 

Dr. Josef Stangelberger 
Dr. Otto Watzke 

Für Japan: 

.Fujio Uchitll 

554 der Beilagen IX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 13 von 17

www.parlament.gv.at



554 der Beilagen IX. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)14 von 17

www.parlament.gv.at



11 

Erläuternde Bemerkungen. 

Allgemeiner Teil 

Zwischen österreich und Japan bestehen der
zeit keine zwischenstaatlichen Vereinbarungen 
zur Regelung der steuerlichen Beziehungen. Die 
fortschreitende wirtschaftliche Entwicklung und 
die Notwendigkeit der Förderung österrei
,chischer Exportinteressen lassen es geboten 
erscheinen, im Verhältnis zu Japan eine doppelte 
Besteuerung durch ein zwischenstaadiches Ab
kommen auszuschalten. Zu diesem Zwecke haben 
in Wien Verhandlungen über den Abschluß eines 
solchen Abkommens stattgefunden und am 
14. Juni 1961 zur Paraphierung eines Abkom
mens zur Vermeidung . der DoppelbesteuerUng 
'auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen 
geführt. Das Abkommen ~urde am 20. Dezerri
her 1961 in Wien unterzeichnet. 

Im vorliegenden Abkommen soll die Doppel
besteuerung - ähnlich wie im österreichisch
britischen Doppelbesteuerungsabkommen, BGBL 
Nr. 105/1957, und im österreichisch-ameri
kanischen Doppelbesteueruntgsabkommen, BGBL 
Nr. 232/1957 - durch Anwendung der Anrech
nungsmethode (credit-system) beseitigt werden. 
Nach dieser Methode bleibt der Staat, in dem 
der Steuerpflichtige seinen Wohnsitz hat,berech
tigt, das Gesamteinkommen des Steuerpflichtigen 
(ausgenommen Einkünfte aus öffentlichen Kassen) 
zu besteuern. Der Wohnsitzstaat ist jedoch zwecks 
Beseitigung der Doppelbesteuerung verpflichtet, 
die im anderen Staat gemäß den Abkommens
bestimmungen erhobene Steuer auf seine eigene 
Steuer, die auf diese Einkünfte entfällt, anzu
rechnen. 

Das Abkommen folgt im übrigen dem Schema, 
das von österreich bereits in den oben erwähn
ten Abkommen mit Großbritannien und den 
Vereinigten Staaten von Amerika eingehaLten 
wurde. Es sieht jedoch in jenen Belangen Ab
weichungen von den Grundsätzen dieser Ab
kommen vor, in 4enen dies die Besonderheiten 
des japanischen Vertragssystems, das stark auf 
die Betonung des Quellenbesteuerungsrechtes aus
gerichtet ist, erforderlich machen. 

Das Abkommen, das gewisse Einschränkungen 
des innerstaatlichen Besteuerungsrechtes zur Folge 
hat, ist gesetzändernd und bedarf daher für seine 

innerstaatliche Rechtswi~ksamkeit gemäß Arti
kel 50 B.-VG. in der Fassung von 1929 der Ge
nehmigung durch den Nationalrat. 

Besonderer Teil 

Zu Artikel I: 

Das Abkommen soll in beiden Staaten nur auf 
die Steuern vom Einkommen anwendbar sein. 
Japanischerseits wurde eine Ausdehnung des Ab
kommens auf andere Steuern, insbesondere auf 
Provinzial- und Gemeindeabgaben, aus ver
fassungsrechtlichen Gründen abgelehnt. 

Zu Artikel II: 

Dieser Artikel enthält einige für die Anwen
dung des Abkommens wichtige Begriffsumschrei
bungen. 

Zu Artikel III: 

Dieser Artikel enthält insbesondere die wichtige 
Begriffsumschreibung der "Ansässigkeit" der 
Steuerpflichtigen im Sinne des Abkommens. Ober 
japanisches Verlangen soll sich diese Definition 
für beide Staaten - wie dies insbesondere auch 
im britisch-amerikanischen Rechtskreis üblich 
ist - grundsätzlich auf die in beiden Staaten be
stehenden innerstaatlichen Vorschriften über den 
Eintritt unbeschränkter Steuerpflicht stützen. In 
Österreich umfaßt dieser Begriff daher sowohl 
den Wohnsitz als auch den gewöhnlichen Aufent
halt des Steuerpflichtigen. Für Personen, die nach 
dem innerstaatlichen Recht heider Vertragstaaten 
dort unbeschränkt steuerpflichtig sind, gilt die 
Norm des Artikels XIX Absatz 3. 

Zu Artikel IV: 

Dieser Artikel enthält die Umschreibung des 
Begriffes "Betriebstätte« im Sinne des Abkom
mens. Die hier getroffene Umschreibung stimmt 
mit der im Fiskalkomitee der OEEC (nunmehr 
OECD) hiezl.l ausgearbeiteten Modellfassung 
überein. 

Zu Artikel VI: 

Dieser Artikel enthält die international üblidte 
Berechtigung des Quellenstaates, in seinem Ge-
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biet entstandene gewerbliche Gewinne nur In

süweit besteuern zu dürfen, als sie einer dürt 
gelegenen Betriebstätte im Sinne des Abkommens 
zuzurechnen sind. Für Zwecke der Gewinnauf
teilung ist dabei die Betriebstätte sO' zu behandeln, 
wie wenn sie als selbständiges unabhängiges 
Unternehmen mit der Hauptniederlassung in 
Geschäftsbeziehungen getreten wäre. 

Japanischerseits wird die Veräußerung eines 
Patentrechtes dem Ersatz vün lautenden Lizenzen 
gleichgehalten, 50' daß für beide Fälle eine gleich
artige Besteuerung vO'rgesehen sein sollte. 

Zu Artikel XII: 

Zu Artikel VII: 

Diese Bestimmung entspricht der vüm Fiskal
kümitee der OEEC. (nunmehr OECD) ausgear
beiteten Müdellfassung. 

Zu Artikel' VIII: 

Dieser Artikel enthält die in Düppelbesteue
rungsabkümmen übliche Regelung, daß Gewinne 
aus dem Betrieb der Schiffahrt oder Luftfahrt 
nur im Sitz staat des Unternehmens besteuert 
werden. Absatz 2 bestimmt darüber hinaus aus
drücklich, daß derartige Gewinne in österreich 
auch der Gewerbesteuer beziehungsweise in 
Japan der dieser, Steuer entsprechenden "enter
prise tax" - auf die sich das Abkommen im 
allgemeinen nicht bezieht - nicht unterworfen 
werden dürfen. 

Zu Artikel IX: 

Einkünfte aus Dividenden und sünstigen, Ge
winnausschüttungen juristischer Persünen dürfen 
'im Quellenstaat keiner Besteuerung unterwürfen 
werden, die 20 v. H. dieser Einkünfte übersteigt. 
Für Dividenden, die vün einer Tüchter- an' ihre 
Muttergesellschaft ausgeschüttet werden, darf die 
im Quellenstaat erfülgende Besteuerung 10 v. H. 
nicht übersteigen. Diese Regelung hat für Öster
reich nur für den Fall der Gewinnausschüttungen 
vO'n TO'chter- an Muttergesellschaften eine Ein
schränkung bestehender Besteuerungsansprüche 
zur Fülge, da die österreichische Kapitalertrag
steuer mit dem derzeitigen Satz vün insgesamt 
177 v. H. den Höchstsatz von 20 v. H. nicht 
übersteigt. 

Zu ArtikelX: 

Ober besünderes Verlangen Japans wurde dem 
Quellenstaat für Einkünfte aus Zinsen ein auf 
10 v. H. eingeschränktes Besteuerungsrecht be
lassen. Da in österreich Zinsen im Regelfall 
keiner beschränkten Steuerpflicht unterliegen, hai: 
diese Bestimmung für österreich nur in den 
Fällen der Wandelanleihen und Gewinnübliga
tiünen Bedeutung. 

Zu Artikel XI: 

, Dieser Artikel enthält die "in Doppelbesteue
rungsabkümmen übliche ausschließliche Zuteilung 
des Besteuerungsrechtes an Einkünften aus öffent
lichen Kassen an den Quellenstaat. Bei Einküm
mensbeziehern, die die Staatsbürger schaft des 
Wühnsitzstaates besitzen, behäJt jedüChauch der 
Wühnsitzstaat ein Besteuerungsrecht mit der Ver
pflichtung, die im Quellenstaat erhübene Steuer 
auf seine eigene Steuer, die auf diese Einkünfte 
entfällt, anzurechnen. 

Zu Artikel XIII: 

Dieser Artikel enthält dieinternatiünal 
üblichen Zuteilungsregeln für Einkünfte aus 
selbständiger und nichtselbständiger Arbeit. Bei 
Einkünften aus selbständiger Arbeit hat der 
Quellenstaat nur insüweit ein Besteuerungsrecht, 
als die Einkünfte einer in seinem Gebiet gelege
nen, der Berufsausübung dienenden, festen Ein
richtung zuzurechnen sind. Bei Einkünften aus 
nichtselbständiger Arbeit hat der Quellenstaat nur 
dann ein, Besteuerungsrecht, wenn die Tätigkeit 
in seinem Gebiet ausgeübt wird. Ausgenümmen 
hievün ist die Besteuerung vO'n Dienstnehmern, 
die in den Quellenstaatzu nur kurzfristiger 
Tätigkeit entsendet werden. Einkünfte vO'n dar
stellenden Künstlern werden auf jeden Fall im 
Quellenstaat besteuert. 

Zu Artikel XVI: 

Absatz 1 dieses Artikels enthält die inter
natiünal übliche Regelung, daß private Ruhe
bezüge nur im Wühnsitzstaat besteu,ert werden. 
Ruhegehälter aus öffentlichen Kassen sind jedüch 
gemäß Artikel XII zu behandeln, und Renten, 
aus der gesetzlichen Sozialversicherung unter-' 
liegen stets auch der Steuer im Quellenstaat, die 
vüm Wohnsitzstaat anzurechnen ist. 

Zu Artikel XVII: 

Der Staat, in dem ein Grundstück gelegen ist, 
bleibt berechtigt, die Einkünfte aus diesem 
Grundstück zu best.euern. 

Zu Artikel XVIII: 

, Auch hinsichtlich der Besteuerung vün Lizenz
gebühren wurde dem Quellenstaat ein auf 10 v. H. 
eingesduänktes Besteuerungsrecht zugestanden. 
Ein gleiches 13esteuerungsrecht wurde dem Quel
'lenstaat für sqgenannte EinIIlallizenzen zugebilligt. 

Dieser Artikel behandelt die Besteuerungsrechte 
an Gewinnen aus der Veräußerung von Kapital
vermögenswerten (sogenannten "capital gains"). 
österreichischersei ts wird hie2u im Vertragsrecht 
in der ,Regel; süfetn es ~ich nicht um die Ver
äußerung vün Betriebsvermögen oder unbeweg
lichem Vermögen handelt, ein Besteuerungsrecht 
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nur für den Wohnsitzstaat des Steuerpflichtigen 
zugebilligt. Die japanischen Doppelbesteuerungs
abkommen sichern an solchen Einkünften jedoch 
in erster Linie dem,Quellenstaat eiiI Besteuerungs
recht zu. Die vorliegende Fassung bildet ein 
gerechtfertigtes Komprorniß zwischen den beiden 
Vertragssystemen. Das Besteuerungsrecht soll 
grunds~tzlich dem Wohnsitzstaat zustehen. Nur 
in den Fällen, in denen in österreich nach inner
staatlichem Recht beschränkte Steuerpflicht ein
ueten kann, soll auch dem Quellenstaat ein Be
steuerungsrecht verbleiben. Dazu zählen die Ver
äußerung von unbeweglichem Vermögen, von 
Anlagevermögen, das der Betriebstätte eines Ge
werbebetriebes dient, und von wesentlichen 
Beteiligungen an inländischen Körperschaften. 
Darüber hinaus wurde japanischerseits auf einem 
Besteuerungsrecht des Quellenstaates für Gewinne 
aus der Veräußerung von Vermögenswerten für 
jene Fälle bestanden, in denen die Veräußerung 
während,eines Aufenthaltes des Steuerpflichtigen 
im Quellel1>staat erfolgt. 

Zu Artikel XIX: 
, 

Der Wohnsitz staat behält vorerst sein volles 
innerstaatlich bestehendes Besteuerungsrecht (aus
genommen bei Einkünften aus öffentlichen Kassen 
gemäß Artikel XII). Der Wohnsitzstaat ist jedoch 
verpflichtet, die Einkommensteuer des anderen 
Staates, die im diesem Staat gemäß den Vorsch·rif
ten des Abkommens von den aus diesem Staat 

19 

stammenden Einkünften erhoben wird, auf seine 
eigene Einkommensteuer, die auf diese auslän
dischen Einkünfte entfällt, anzurechnen. 

. Bei Personen, die in beiden Staaten ansässig 
sind, wird in jedem der beiden Staaten das Ge
s~mteinkommen besteuert; jedöch ist jeder der 
beiden Staaten gemäß Absatz 3 verpflichtet, die 
Einkommensteuer, die im anderen Staat von den 
aus diesem Staat stammenden Einkünften -erhoben 
wird, auf seine Einkommensteuer, die auf diese 
Einkünfte entfällt, anzurechnen. 

Zu Artikel XX bis XXV: 

Diese Artikel enthalten die üblichen Regelun
gen über den Nachrichtenaustausch zwischen den 
Finanzbehörden der beiden Vertragstaaten, über 
das in Zweifelsfällen durchzuführende Verstän- . 
digungsverfahren und über das VerQot von DIS
kriminierungen aus G.ründen der Staatsbürger
schaft. Das Abkommen ist nur in englischer 
Sprache abgefaßt. Der deutsche Text wird daher 
nur als übersetzung des authentischen englischen 
Textes'gelten. Ein Abschluß des Abkommens auch 
in deutscher Sprache würde notwenßigerweise 
erfordern, daß auch ein Text in japanischer 
Sprache für authentisch erklärt werden müßte. 
Die überprüfung eines solchen als authentisch 
geltenden japanischen Textes wäre jedoch in 
österreich auf außerordentliche Schwierigkeiten 
gestoßen. 
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